
 

Ergebnisprotokoll 

 

über die öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Stadt Lörrach 

am Donnerstag, 24. Oktober 2024 

im gr. Sitzungssaal des Rathauses Lörrach, Luisenstraße 16 

 

 

 

TOP 1 

Vorstellung der Fachbereiche Dez. II 

 

--- 

 

 

TOP 2 

Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH / Lörracher Stadtbau GmbH,  

Jahresabschlüsse 2023 

Vorlage: 152/2024 
 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Der Gemeinderat bevollmächtigt den Oberbürgermeister in der Gesellschafterver-

sammlung der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH, der Feststellung des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und der Zuführung des Bilanzgewinnes in Höhe 

von 2.632.673,10 Euro zu den freien Rücklagen zuzustimmen. 

 

2. Der Gemeinderat nimmt den Jahresabschluss 2023 der Lörracher Stadtbau-GmbH zur 

Kenntnis. 

 

3. Der Gemeinderat bevollmächtigt den Oberbürgermeister weiterhin in der Gesellschaf-

terversammlung der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH der Entlastung 

der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates zuzustimmen. 

 

 

 

TOP 3 

Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach, Jahresabschluss 2023 

Vorlage: 153/2024 

 

Der Gemeinderat fasst mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen folgenden Beschluss: 

 

1. Der Gemeinderat bevollmächtigt den Oberbürgermeister in der Gesellschafterver-

sammlung der Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach, der 
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Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und dem Vortrag des 

Jahresfehlbetrages in Höhe von 587.497,25 Euro auf neue Rechnung zuzustimmen. 

 

2. Der Gemeinderat bevollmächtigt den Oberbürgermeister weiterhin in der Gesellschaf-

terversammlung der Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Lörrach der 

Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates zuzustimmen.  

 

 

 

TOP 4 

WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH, Jahresabschluss 2023 

Vorlage: 154/2024 

 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig bei 1 Enthaltung folgenden Beschluss: 

 

1. Der Gemeinderat bevollmächtigt den Oberbürgermeister in der Gesellschafterver-

sammlung der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH der Feststellung des Jahres-

abschlusses zum 31.12.2023 und dem Vortrag des Jahresüberschusses in Höhe von 

94.037,96 Euro auf neue Rechnung zuzustimmen. 

 

2. Der Gemeinderat bevollmächtigt den Oberbürgermeister weiterhin in der Gesellschaf-

terversammlung der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH der Entlastung der Ge-

schäftsführerin und des Aufsichtsrates zuzustimmen. 

 

 

 

TOP 5 

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Lörrach und der 

Ortsstiftungen 2022 

Vorlage: 106/2024 

 

 

 Der Gemeinderat fasst einstimmig bei 2 Enthaltungen folgenden Beschluss: 

Der Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 der Stadt und der Orts-

stiftungen wird zur Kenntnis genommen.   
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TOP 6 

Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 der Stadt und der Ortsstiftungen 

Vorlage: 104/2024 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig bei 1 Enthaltung folgenden Beschluss: 

 

Die Jahresabschlüsse der Stadt Lörrach und der Ortsstiftungen werden gemäß § 95 b 

GemO wie in der Vorlage aufgeführt festgestellt.  

   

 

 

 

TOP 7 

Kindertagesbetreuung in Lörrach: 

Fortschreibung der Bedarfsplanung 2024/2025 

Vorlage: 102/2024 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden geänderten Beschluss: 

 

1. Der Gemeinderat der Stadt Lörrach nimmt Kenntnis vom Ist-Stand der Kindertagesbe-

treuung in Lörrach und der Prognose für die kommenden Jahre. 

2. Eine Betreuungsquote von 40% für Kinder von 0 bis unter drei Jahren (U3) wird wei-

terhin als bedarfsgerecht angesehen.  

3. Der Gemeinderat der Stadt Lörrach spricht sich weiterhin für eine 30%-

Betreuungsquote im Ganztagsbereich für Kinder im Kindergartenalter (3-Schuleintritt) 

aus. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, zukünftig grundsätzlich in Betriebs- und Förderver-

trägen mit freien Trägern bzw. in städtischen Einrichtungen eine maximale Betreu-

ungszeit von 8 Stunden täglich, 40 Stunden pro Woche festzulegen. Pro Stadtbezirk 

werden in einer festgelegten Einrichtung darüber hinaus gehende Öffnungszeiten ge-

fördert bzw. angeboten. 

5. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Sachlage notwendiger Maßnahmen zum 

Erhalt bestehender Kindertagesbetreuungsplätze, insbesondere der Planung einer 

Kita auf dem Überplanungsgebiet Christuskirche/Nansenstraße.  

6. Die Verwaltung wird beauftragt, zum Ausbau weiterer Kindertagesbetreuungsplätze 

die Standorte Bühl, die Kita im Neuen Klinikum, Naturkindergartengruppen Kinder-

land und Villa Lila, ev. Kindergarten Tumringen sowie Kooperationen mit umliegen-

den Kommunen/ Unternehmen zu prüfen.  

7. Der Gemeinderat stimmt zu, dass im Zuge der Ausbildungsförderung maximal eine 

anzuleitende Person pro Gruppe nicht auf den Stellenschlüssel einer Einrichtung an-

gerechnet werden muss. Dies gilt für alle Ausbildungsformen und (dualen) Studien-

gänge sowie Anpassungslehrgänge, die zur päd. Fachkraft nach § 7 Kindertagesbe-

treuungsgesetz (KitaG) qualifizieren. Die Stadt Lörrach beteiligt sich im Rahmen der 

bestehenden Betriebs- und Förderverträge an den entstehenden Zusatzkosten bei ex-

ternen Träger. 
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7.  Die Stadt Lörrach unterstützt noch stärker inklusive Betreuung besonders förderbe-

dürftiger Kinder und stimmt grundsätzlich einer jeweils festzulegenden Platzreduzie-

rung im begründeten Einzelfall zu, wenn dies der individuellen Förderung eines Kin-

des in einer bestimmten Einrichtung dient. Dies kann auch die bereits auf 20 Plätze 

reduzierten FIB-Gruppen nach den Richtlinien des Landkreises betreffen. Der Eltern-

beitragsverlust durch eine solche Platzreduzierung wird externen Trägern auf Nach-

weis im Rahmen der Betriebskostenabrechnung voll ersetzt. Die Verwaltung wird be-

auftragt, hierzu ein abgestimmtes Verfahren zu entwickeln. 

 Der Gemeinderat spricht sich für den Erhalt sonderpädagogischer Einrichtungen aus. 

8.  Der Gemeinderat nimmt vom Sachstandsbericht und den Prognosen für die Schul-

kindbetreuung an Lörracher Grundschulen Kenntnis. 

 

 

 

 

 

TOP 8 

Städtische Bezuschussung der Lörracher Kindertagespflegepersonen 

Vorlage: 148/2024 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Die Stadt Lörrach bezuschusst die Kindertagespflegepersonen ab 2025 weiterhin mit 

1€ pro Kind pro Stunde. Der Betreuungsplatz muss in der Bedarfsplanung der Stadt 

Lörrach enthalten sein. Die bisherige Deckelung von 100.000€ pro Jahr wird aufgeho-

ben und die Fördermittel dem Bedarf entsprechend bereitgestellt. Dieser Bedarf wird 

jährlich für das Folgejahr anhand der halbjährlichen Statistik (s. 2.) festgestellt.  

2. Mit der Verwaltung und Auszahlung der Förderung wird der Fachdienst Kindertages-

pflege des Familienzentrums Lörrach weiterhin beauftragt (Vergütung dafür pauschal 

18€/Kind/Monat). Er liefert einen jährlichen Bericht mit Statistik und Verwendungs-

nachweisen zum Abruf des Zuschusses ab. 

   

 

 

 

TOP 9 

Antrag zur Einrichtung einer Ganztagesschule in offener Angebotsform am He-

belgymnasium 

Vorlage: 158/2024 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Dem Antrag des Hebelgymnasiums zur „Einrichtung einer Ganztagesschule in offener 

Angebotsform“ ab dem Schuljahr 2025/2026 wird zugestimmt.   
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TOP 10 

Neubau Regenklärbecken Entenbad: (Auftragsnr. 801 13 001) 

Genehmigung der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung 

Vorlage: 127/2024 

 

Der Gemeinderat fasst mehrheitlich bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung folgenden Be-

schluss: 

 

 

1. Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

zum Neubau eines Regenklärbeckens für das Gewerbegebiet Entenbad zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Option Balkon-Photovoltaikanlage zur Reduzierung des 

Strombezugs zu. 

3. Der Gemeinderat stimmt der Option Klarwassernutzung zur Reduzierung des Grund-

wasserverbrauchs zu. 

 

 

 

TOP 11 

Kanalsanierung Brombach - Bühl Süd / Römerstraße /u.a. (T30) - Genehmigung der 

Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

Vorlage: 077/2024 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig bei 1 Enthaltung folgenden Beschluss: 

 

Das Gremium stimmt der vorgelegten Entwurfsplanung sowie zugehörigen Kostenbe-

rechnung in Höhe von 3,24 Mio. Euro zur Kanalsanierung im Einzugsgebiet;  Brombach – 

Bühl Süd / Römerstraße / u.a. (T30) zu. 

 

 

 

TOP 12 

Kanalsanierung Stetten - Haupt-/; Schul-/;Kreuzstraße; Stettengasse; u.a.  

(M77 - BA I und BA II) Genehmigung der Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

Auftragsnr. 811 22 001 

Vorlage: 135/2024 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Das Gremium stimmt der vorgelegten Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur  

Kanalsanierung Stetten - Haupt-/; Schul-/; Kreuzstraße / Stettengasse; u.a.  

(M77 - BA I und BA II) in Höhe von 1.475.000 € zu. 
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TOP 13 

Schutz von Bäumen im Stadtgebiet 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 18.7.2024 

Vorlage: 138/2024 

 

Der Gemeinderat fasst mehrheitlich bei 2 Gegenstimme und 1 Enthaltung folgenden Be-

schluss: 

 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Antrag weiter zu verfolgen und zu prüfen.  
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